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9. JUNI 1997 — Rundschreiben — Eintragung von europäischen Lehrern,
die in offiziellem Auftrag in Belgien sind, in die Bevölkerungsregister — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Rundschreibens des Ministers des Innern vom 9. Juni 1997 -
Eintragung von europäischen Lehrern, die in offiziellem Auftrag in Belgien sind, in die Bevölkerungsregister, erstellt
von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen des Beigeordneten Bezirkskommissariats in Malmedy.

MINISTERIUM DES INNERN

9. JUNI 1997 — Rundschreiben — Eintragung von europäischen Lehrern,
die in offiziellem Auftrag in Belgien sind, in die Bevölkerungsregister

An die Frauen und Herren Bürgermeister und Schöffen
Zur Information:
An die Frau und die Herren Provinzgouverneure
An die Frauen und Herren Bezirkskommissare

Das Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß der Protokoll-
dienst dieses Ministeriums ausländischen Lehrern, die in offiziellem Auftrag in Belgien sind, und insbesondere
spanischen, italienischen, griechischen und portugiesischen Staatsangehörigen den Sonderpersonalausweis, der im
Königlichen Erlaß vom 30. Oktober 1991 über die Dokumente für den Aufenthalt bestimmter Ausländer in Belgien
vorgesehen ist, nicht mehr ausstellt.

Künftig müssen diese Personen sich selbst an die Gemeindeverwaltung wenden und unterliegen den allgemeinen
Vorschriften, wenn sie sich in die Bevölkerungsregister eintragen und eine Aufenthaltskarte für Angehörige eines
EG-Mitgliedstaates ausstellen lassen.

Der Minister des Innern
J. Vande Lanotte

c

[C − 97/585]

10 JUNI 1997. — Omzendbrief betreffende de nieuwe werkwijze bij
de verdeling van de zelfklevende etiketten. Algemene Onder-
richtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van
de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. — Wijziging.
Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief
van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 juni 1997 betreffende
de nieuwe werkwijze bij de verdeling van de zelfklevende etiketten.
Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden
van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. — Wijziging
(Belgisch Staatsblad van 25 juni 1997), opgemaakt door de Centrale
dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-
arrondissementscommissariaat in Malmedy.

10. JUNI 1997 — Rundschreiben über das neue Verfahren für die Verteilung der Aufkleber. Allgemeine
Anweisungen vom 7. Oktober 1992 über die Führung der Bevölkerungs- und Fremdenregister — Abänderung
Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Rundschreibens des Ministers des Innern vom 10. Juni 1997
über das neue Verfahren für die Verteilung der Aufkleber. Allgemeine Anweisungen vom 7. Oktober 1992 über die
Führung der Bevölkerungs- und Fremdenregister - Abänderung, erstellt von der Zentralen Dienststelle für Deutsche
übersetzungen des Beigeordneten Bezirkskommissariats in Malmedy.

MINISTERIUM DES INNERN

10. JUNI 1997 — Rundschreiben über das neue Verfahren für die Verteilung der Aufklebe
Allgemeine Anweisungen vom 7. Oktober 1992 über die Führung der Bevölkerungs- und Fremdenregister

Abänderung

An die Frauen und Herren Bürgermeister und Schöffen
Zur Information:
An die Frau Provinzgouverneurin und die Herren Provinzgouverneure
An die Frauen und Herren Bezirkskommissare

Um die Verwaltung der Aufkleberbestände zu rationalisieren und eine möglichst genaue Verteilung dieser Aufkleber
unter die Gemeindeverwaltungen unter Berücksichtigung ihres jeweiligen Bedarfs zu gewährleisten, wird ein neues
Verteilungsverfahren ab der nächsten Lieferung, die 1997 erfolgen wird, in Kraft treten.

Unter diesen Bedingungen wird Teil III Kapitel I Abschnitt V Nummer 27 der Allgemeinen Anweisungen durch eine
Nummer 27 mit folgendem Wortlaut ersetzt:

« 27. Das Ministerium des Innern verwaltet die Aufkleberbestände und verteilt die Aufkleber nach eingeschätztem
Bedarf unter die Gemeinden.

[C − 97/585]

10 JUIN 1997. — Circulaire relative à la nouvelle procédure de
distribution des vignettes adhésives. Instructions générales du
7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et
des étrangers. — Modification. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la
circulaire du Ministre de l’Intérieur du 10 juin 1997 relative à la
nouvelle procédure de distribution des vignettes adhésives. Instruc-
tions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la
population et des étrangers. — Modification (Moniteur belge du
25 juin 1997), établie par le Service central de traduction allemande du
Commissariat d’Arrondissement adjoint à Malmedy.
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Die Lieferung dieser Aufkleber an die Gemeindeverwaltungen erfolgt nach dem nachstehend beschriebenen
Verfahren:

- eine Lieferung pro Jahr für Gemeinden, die weniger als 20 000 Einwohner zählen,

- zwei Lieferungen pro Jahr für Gemeinden, die 20 000 bis 50 000 Einwohner zählen,

- vier Lieferungen pro Jahr für Gemeinden, die 50 000 Einwohner und mehr zählen.

Das Zentrum für die Herstellung von Personalausweisen (IDOC) versendet die Aufkleber in dem für die
Übermittlung der Grunddokumente und Personalausweise vorgesehenen Container in Paketen von höchstens
3 000 Aufklebern pro Woche. Je nach der Anzahl Aufkleber, die zu liefern sind, erfolgt die Lieferung in einem oder
mehreren Malen.

Der Gemeindebedienstete bestätigt den Empfang der Aufkleber, indem er dem Herstellungszentrum zwei der drei
Exemplare des Versandscheins ordnungsgemäß datiert und unterschrieben zurückschickt; eines der zurückgeschickten
Exemplare ist für das Ministerium des Innern bestimmt.

Jede Gemeinde wird im voraus vom Datum, ab dem die Aufkleber verschickt werden, und von der Anzahl
Aufkleber, die ihr bei dieser Gelegenheit geliefert werden, in Kenntnis gesetzt.

Die Gemeinde muß der Direktion der Wahlangelegenheiten und der Bevölkerung jedes Jahr vor dem 31. Mai und
31. Dezember per Post, Fax (Nummer: 02/210 21 86) oder elektronische Post ein Bestandsverzeichnis übermitteln. Es
wird empfohlen, dieses Verzeichnis per elektronische Post an eine der folgenden Briefkastennummern zu senden:
RELPVB00, RELPVB10 oder RELPVB20. Das Formular, das nachstehendem Muster entspricht, kann zu diesem Zweck
verwendet werden.

Bei begründeter Dringlichkeit kann bei der Direktion der Wahlangelegenheiten und der Bevölkerung eine zusätzliche
Lieferung beantragt werden. »

Der Minister des Innern
J. Vande Lanotte

AUFKLEBER FÜR PERSONALAUSWEISE

GEMEINDE............................ LAS-CODE..........................

VIERTELJÄHRLICHER STAND

.......Vierteljahr 19..

Anfangsbestand Datum Anzahl Aufkleber Buchstabenserie Von Nr. Bis Nr. Restbestand
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